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SauöorfjabenS nicht genügen, mufj baS eingelieferte SRa»

terial »erooßftänbigt merben.
gär geringfügige bauliche Slnlagen unb Seränberungen

genügt bie ©rftattung einer bloßen fd^riftlic£)en SRittei»

lung, nötigenfalls »erfehen mit einer einfachen ©fijje.
2luf Verlangen beë SaupolizeibureauS ift biefe SRittei»

lung burcl) ein Saugefucl) ju erfetjen.

VIII. ©traf», SottzugS», Übergangs» unb
©chlufjbefiimmungen.

£>ter ift »on Sebeutung: Saueinfiellung unb
jroangSmeife luSfüljrung.

Sei eigenmächtiger Sornatime »on Sauarbeiten fann
neben ber Seftrafung bie ©infteßung ber Sauarbeiten
»erfügt unb bte Sefeitigung ober Slbänberung »on be»

reits ausgeführten Arbeiten, nötigenfaßs auf bem JmangS*
roege, angeorbnet werben.

die ©infteßung »on Sauarbeiten fann auch in aßen
gäßen, wo ©efaßr im Serzuge liegt ober wo bie geft»
fteßung beS ftrafbaren datbeftanbeS bieS erforbert, »om
fontroßierenben Seamten unter Slnzeige an bte Sau»
poligeibehörbe »erfügt werben, bie innert 24 ©tunben
bie Serfügung beS Seamten entmeber zu befiätigen ober
aufzuheben hat.

* *
*

SBer bie neue Sauorbnung ber ©tabt ©t. ©aßen
eingehenb prüft, wirb ihr bas 2ob juerfennen müffen,
bafj fie in neuzeitlichem ©eifte entworfen ift unb aße

jene ©rleicljterungen oorfieht, bie in anbern neuen Sau»
orbnungen Aufnahme finben foßten. SlßerbingS ift audh
anerfennenb heroorzuljeben, bafj im Danton ©t. ©aßen,
banf einer weitficf)tigen Interpretation fantonaler Sor»
fcljriften burch baS fantonale Saubepartement, bejw.
ben NegierungSrat, bie ©tnführung folcfjer Neuerungen
unb ©rleichterungen aufjerorbentlicb begünftigt wirb.

Uerbandswcseti.
©djwetjeriftfjer f>ßfnermetfter»etban&. Unter bem

Sorfit} »on SR. ©rimm (©laruS) fanb bie delegierten»
»erfammlung beS ©chweijerifchen ItafnermeifiernerbanbeS
in Safel ftatt, welche bie Seriate ber hetztechmfchen
Kommiffion unb ber SRetfterprüfungSejperten entgegen»
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A.-Û. DER VON MOOS SCHEN EISENWERKE, LUZ.EB»
H.ME5SSOI. puoersteo ROti <züR>Cfi>

nahm, der fiauptgegenftanb ber Serljanblungen bilbete
baS SerhältniS zu ben Kacf)elfabrifanten. Jn einer Ne»

folution fprach fid^ bie Setfammlung für ben ©chut} ber
einheimifchen Kachelfabrifation auS, unter ber SoranS»
fe^ung, bafj baS gleiche ©ntgegenfommen audh gegenüber
bem |>afnermeifteroerbanb bewiefen werbe. Jn ©adhen
bei gofltarifS oerlangte bie Serfammlung, bafj ber Ser»
banb »on ben mafjgebenben Sehörben angehört werbe.

die Cantonale bernifdhe gtauôefê» unö ©ewerbe»
ïammer feiert ihr fünfunbzroanzigjährigeS Se»
ftehen. Sei biefem Slnlaffe erfdheinen bie »on ber
Kammer herausgegebenen „SRitteilnngen" als geftnummer.
daS £>eft gibt, neben einer Sorgefchichte ber Kammer,
einen zufammenfaffenben Überblicf über bie »on ihr feit
ber ©rünbung zugunften »on Jnbuftrie, |>anbel unb
©ewerbe im Kanton Sern geieiftete gro|e unb oielge»
ftaltige Arbeit, die flott gefchriebenen SluSführungen
fteßen fo einen Seitrag zur SBirtfcï»aft§gefd^id^te bar.

0md>iedti<s.
f (öafuermeifter SufaS Kubli in äRettmeuftette*

ftarb am 10. Slpril im Sllter »on 54 fahren.

f dachbeclermeifter German* ©üefj i* DUen ift
nach langer Kranfheit geftorben.

f datf)betfermeifter Jalob KuabenljanS » ©dfjappi
in jürtcf) 6 ftarb nach langer Kranfheit am 12. 2IpriI
im Sitter »on 60 Jahren.

f Jabrifaut $eter Sautneler»Naul), ©agewerf
unb Ktftenfabrif ©tegßof in ßuzern, fiarb am 12. 2lpril
im Hilter »on 58 fahren.

der 54. Kurs für autogene 3Retaßbearbeitung
wirb »om 28. SR ai bis 2. Juni 1923 in ber ftaat»
lidh fuboentionierten gachfchute für autogene SRe»

tatlbearbeitung (unter 2lufftcf)t ber Slßgemeinen ®e=

werbefdhute) in Safel, Ddjfengaffe Nr. 12, nadf) bem

üblichen Programm abgehalten.
Slnmelbungen zu biefem KurS finb bis zum

20. SRai an bie ©efchäftSftette beS Schweizer.
3lzett)len»SereinS, Dchfengaffe 12, Safel, zu richten.

Kurs für autogenes Schweißen unb ©tfjneiben
nom 14. bi§ 18. 3Rai 1923. SBir geben »om 14. bis
18. SRai 1923 in unferen SBerffiätten in Jorgen wieber
einen ©chweifjerfurS unb bitten um fofortige Slnmelbung.
©leidhzeitig erbitten mir baS KurSgelb »on 50 gr. auf
unfern ^ofifdt)edffonto VIII/4498. ©chroeifjerbrißen finb
mitzubringen, ©benfo fönnen ©egenftänbe zum ©chroeifjen
mitgebradht werben, gür unfere Kunben zwei beliebige

dage gratis. Sefte theoretifdhe unb praftifdje Slnteitung.
@<|weisen mit Nteberbrudf » unb fpochbrucfgaS, diffouS,

Sorführung »on Apparaten »erfdf)iebener ©pfteme, fowie
beS neuen eleftrifdEjen SichtbogenfchmeifjoerfahrenS.

Slutogen ©nbrefj 21.»©., Jorgen.
Slnfchaffung oon geuerwehr»Neguiftten im Kanton

©laruS. (Korr) 2ln bte runb 400 gr. betragenben
Koften ber Slnfchaffung »on geuerwehrtaternen erhält
bie ©emeinbe SRoßiS auS ber fantonalen Sranbaffefu»
ranzfaffe einen Seitrag »on 200 gr. unb bie ©emeinbe
©laruS an bie gr. 5157.25 betragenben Koften eben

folcljer Slnfchaffungen einen Seitrag »on gr. 2578.70.

21.»©. SRöbelfabrif |>orgen=®larn§. (Korr.) der
foeben herausgegebene Jahresbericht pro 1922 weift einen

Neingewinn oon gr. 75,438.58 auf (Sorjaljr gr. 68,732.05),
ber nach Antrag beS SerwattungSrateS wie folgt Ser»

wenbung finben foß: Juweifung an ben Nefer»efonbS
20,000 gr., 67« dtoibenbe (wie im Sorjatjr) 39,000
granfen, Sortrag auf neue Nechnwtg gr. 9732.05. 2luS
bem ©efchäftSberidht ift zu entnehmen, bafj im abgetau»
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Bauvorhabens nicht genügen, muß das eingelieferte Ma-
terial vervollständigt werden.

Für geringfügige bauliche Anlagen und Veränderungen
genügt die Erstattung einer bloßen schriftlichen Mittei-
lung, nötigenfalls versehen mit einer einfachen Skizze.
Auf Verlangen des Baupolizeibureaus ist diese Mittei-
lung durch ein Baugesuch zu ersetzen.

VIII. Straf-, Vollzugs-, Übergangs- und
Schluß be stimmungen.

Hier ist von Bedeutung: Baueinstellung und
zwangsweise Ausführung.

Bei eigenmächtiger Vornahme von Bauarbeiten kann
neben der Bestrafung die Einstellung der Bauarbeiten
verfügt und die Beseitigung oder Abänderung von be-

reits ausgeführten Arbeiten, nötigenfalls auf dem Zwangs-
wege, angeordnet werden.

Die Einstellung von Bauarbeiten kann auch in allen
Fällen, wo Gefahr im Verzüge liegt oder wo die Fest-
stellung des strafbaren Tatbestandes dies erfordert, vom
kontrollierenden Beamten unter Anzeige an die Bau-
Polizeibehörde verfügt werden, die innert 24 Stunden
die Verfügung des Beamten entweder zu bestätigen oder
aufzuheben hat.

5 4-

H

Wer die neue Bauordnung der Stadt St. Gallen
eingehend prüft, wird ihr das Lob zuerkennen müssen,
daß sie in neuzeitlichem Geiste entworfen ist und alle
jene Erleichterungen vorsieht, die in andern neuen Bau-
Ordnungen Aufnahme finden sollten. Allerdings ist auch
anerkennend hervorzuheben, daß im Kanton St. Gallen,
dank einer weilsichtigen Interpretation kantonaler Vor-
schriften durch das kantonale Baudepartement, bezw.
den Regierungsrat, die Einführung solcher Neuerungen
und Erleichterungen außerordentlich begünstigt wird.

ìlèrbanâîmîî«.
Schweizerischer Hafnermeisterverband. Unter dem

Vorsitz von M. Grimm (Glarus) fand die Delegierten-
Versammlung des Schweizerischen Hafnermeisterverbandes
in Basel statt, welche die Berichte der heiztechnischen
Kommission und der Meisterprüfungsexperten entgegen-

UMV5I sici.
trsle scdvvekeNscde llzdnk wi- gesckvvetzsks Xensn

î-^slîix IX! k^ei'r'
Ketten sllsr /^rt kür industrielle Aveâe

kslidt'iel'fe

SpeÄsI Xetteri lüs Llevslni-en Liseridslin SinUXeNsn.
NottiUpplurigsXeflîn SckilkksNen üenZsskettsn

nahm. Der Hauptgegenstand der Verhandlungen bildete
das Verhältnis zu den Kachelfabrikanten. In einer Re-
solution sprach sich die Versammlung für den Schutz der
einheimischen Kachelfabrikation aus, unter der Vorans-
setzung, daß das gleiche Entgegenkommen auch gegenüber
dem Hafnermeisterverband bewiesen werde. In Sachen
des Zolltarifs verlangte die Versammlung, daß der Ver-
band von den maßgebenden Behörden angehört werde.

Die Kantonale bernische Handels- und Gewerbe-
kammer feiert ihr fünfundzwanzigjähriges Be-
stehen. Bei diesem Anlasse erscheinen die von der
Kammer herausgegebenen „Mitteilungen" als FestnuMmer.
Das Heft gibt, neben einer Vorgeschichte der Kammer,
einen zusammenfassenden Überblick über die von ihr seit
der Gründung zugunsten von Industrie, Handel und
Gewerbe im Kanton Bern geleistete große und vielge-
staltige Arbeit. Die flott geschriebenen Ausführungen
stellen so einen Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte dar.

omàaentt.
5 Hafnermeister Lnkas Knbli in Mettmenstetten

starb am 10. April im Alter von 54 Jahren.
-j- Dachdeckermeister Hermann Süeß in Ölten ist

nach langer Krankheit gestorben.

-Z- Dachdeckermeister Jakob KnavenhanS - Schüppi
in Zürich 6 starb nach langer Krankheit am 12. April
im Alter von 60 Jahren.

-j- Fabrikant Peter Baumeler-Rauh, Sägewerk
und Kistensabrik Steghof in Luzern, starb am 12. April
im Alter von 58 Jahren.

Der 54. Kurs für autogene Metallbearbeitung
wird vom 28. Mai bis 2. Juni 1923 in der staat-
lich subventionierten Fachschule für autogene Me-
tallbearbeitung (unter Aufsicht der Allgemeinen Ge-
werbeschule) in Basel, Ochsengasse Nr. 12, nach dem

üblichen Programm abgehalten.
Anmeldungen zu diesem Kurs sind bis zum

20. Mai an die Geschäftsstelle des Schweizer.
Azetylen-Vereins, Ochsengasse 12, Basel, zu richten.

Kurs für autogenes Schweißen und Schneiden
vom 14. bis 18. Mai 1923. Wir geben vom 14. bis
18. Mai 1923 in unseren Werkstätten in Horgen wieder
einen Schweißerkurs und bitten um sofortige Anmeldung.
Gleichzeitig erbitten wir das Kursgeld von 50 Fr. auf
unsern Postscheckkonto VIII/4498. Schweißerbrillen sind
mitzubringen. Ebenso können Gegenstände zum Schweißen
mitgebracht werden. Für unsere Kunden zwei beliebige

Tage gratis. Beste theoretische und praktische Anleitung.
Schweißen mit Niederdruck - und Hochdruckgas, Dissous,

Vorführung von Apparaten verschiedener Systeme, sowie
des neuen elektrischen Lichtbogenschweißverfahrens.

Autogen Endreß A.-G., Horgen.
Anschaffung von Feuerwehr-Requisiten im Kanton

Glarus. (Korr) An die rund 400 Fr. betragenden
Kosten der Anschaffung von Feuerwehrlaternen erhält
die Gemeinde Mollis aus der kantonalen Brandasseku-
ranzkasse einen Beitrag von 200 Fr. und die Gemeinde
Glarus an die Fr. 5157.25 betragenden Kosten eben

solcher Anschaffungen einen Beitrag von Fr. 2578.70.

A.-G. Möbelfabrik Horgen-GIarns. (Korr.) Der
soeben herausgegebene Jahresbericht pro 1922 weist einen

Reingewinn von Fr. 75,438.58 auf (Vorjahr Fr. 68,732.05),
der nach Antrag des Verwaltungsrates wie folgt Ver-
Wendung finden soll: Zuweisung an den Reservefonds
20,000 Fr., 6"/o Dividende (wie im Vorjahr) 39,000
Franken, Vortrag auf neue Rechnung Fr. 9732.05. Aus
dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, daß im abgelau-
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